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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1933

Norm

ABGB §612

Rechtssatz

Eine im Testament begründete Stiftung kann nicht als Zeitgenossin des Erblassers i.S. des § 612 ABGB. angesehen

werden. Die Beschränkung des § 612 ABGB für unbewegliches Vermögen gilt auch, wenn an dessen Stelle ein Kapital

tritt.
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